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Medienkompetenz –  
auch eine Aufgabe der Schule!
Der Lehrplan 21 sieht für die Schule auch die Förderung von  
Medienkompetenz und Informatik vor. Dazu benötigen Lehrpersonen 
eine vertiefte Grundausbildung und gezielte Weiterbildungen. Ein  
neuer Leitfaden des LCH soll sie für den Bereich des Datenschutzes 
und der Datensicherheit sensibilisieren. Text: Beat Zemp

Die Informationstech-
nologien entwickeln 
sich rasant, und das 
Internet wird in im-
mer mehr Lebensbe-

reiche eingebunden. Damit wird 
Medienkompetenz zu einer wichti-
gen Grundkompetenz – wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen. 

Es gilt, Kindern und Jugendli-
chen auch an der Schule Grund-
kenntnisse in der Informatik zu 
vermitteln. Damit sollen sie sich in 
der heutigen digitalisierten Welt 
zurechtfinden, Risiken vermindern 
und gleichzeitig Chancen nutzen 
können.

Die Welt ins Klassenzimmer holen

Die Welt «da draussen» hat es schon 
immer gegeben, und sie miteinzu-
binden ist Teil des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags von Schulen. Mit 
generellen Handyverboten lässt sich 
die rasante technische Entwicklung 
genauso wenig stoppen wie mit 
rückwärtsgewandten Lehrplänen 
und Unterrichtsformen. Vielmehr 
sollten die Informations- und Kom-
munikationstechnologien in der 
Schule genutzt werden. 

Moderne Smartphones vereinen 
Internetzugang, Telefonie, Compu-
ter, Foto- und Videokamera, Musik-
player und Tonband, Stoppuhr, 

Wecker und vieles mehr in einem 
Gerät. Dies ermöglicht es Kindern 
und Jugendlichen, die Welt «da 
draussen» zu dokumentieren und 
ins Klassenzimmer mitzubringen 
oder via Internet direkt in die Schu-
le zu holen, um sich mit ihr ausein-
anderzusetzen.

Dabei muss man aber eine Reihe 
von Sicherheits- und Schutzmecha-
nismen beachten. So werden etwa 
für mobile Geräte immer mehr Apps 
entwickelt, die mit der Lokalisie-
rungstechnologie arbeiten. Aus dem 
Nutzungsverhalten lassen sich dann 
individuelle Bewegungs- und Kon-
sumprofile erstellen. Dem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag gerecht zu 
werden, heisst auch, die Daten von 
Schülerinnen und Schülern sensibel 
zu behandeln. Es gilt, den Schutzbe-
dürfnissen aller an der Schule betei-
ligten Personen zu entsprechen.

Trinationaler Leitfaden für  
Lehrpersonen und Schulen

Der LCH hat in Zusammenarbeit 
mit den Lehrerdachverbänden aus 
Deutschland und Österreich einen 
Leitfaden zur Medien- und Daten- 
sicherheit erarbeitet, der in Kürze 
erscheint. 

In den Schulen werden sensible 
Daten erzeugt. In Vor-IT-Zeiten 
wurden diese Daten in Klassenbü-

chern, Notizheften, Beurteilungen, 
Protokollen und Zeugnissen hand-
schriftlich oder per Schreibmaschi-
ne festgehalten. Es gab wenige Kopi-
en, und irgendwann wurde alles in 
Schränken im Schulkeller oder im 
Schulamt archiviert – Einblick nur 
per Antrag. Doch nun sind in der 
schulischen Arbeit die Daten zuneh-
mend digitalisiert. Sie sind umfas-
sender und sehr viel mehr Personen 
zugänglich – kontrolliert oder im 
schlimmsten Fall unkontrolliert. 

Mit diesen Tatsachen und den 
möglichen Konsequenzen müssen 
sich alle Beteiligten befassen. Die 
kleinste Fahrlässigkeit oder unzurei-
chende Sicherheitsstandards der 
eingesetzten Hard- und Software 
können unabsehbare Folgen haben 
– für betroffene Schüler und Fami-
lien. Lehrpersonen stehen heute 
daher vor der Herausforderung, den 
Unterricht sicher zu gestalten. Sie 

«Auch in Sachen  
Datensicherheit 
brauchen Lehrpersonen 
spezifisches Wissen.» 

Beat Zemp ist Zentralpräsident des 
Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH und unterrichtet 
Mathematik am Gymnasium.
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müssen sich auf verschiedenen Ebe-
nen mit der Digitalisierung ausein-
andersetzen:
• Schülerinnen und Schüler nutzen 

persönliche und schuleigene di-
gitale Geräte und kommunizie-
ren damit, mit Fotos, Filmen und 
Texten. Dies muss aus rechtlicher 
Sicht abgesichert werden.

• Schulen digitalisieren ihre Doku-
mentation, zum Beispiel auf 
Schulservern, sowie ihre interne 
und externe Kommunikation. 
Dabei müssen sensible Daten vor 
unerwünschten Zugriffen ge-
schützt werden. 

• Lehrpersonen nutzen im Unter-
richt und für die Vorbereitung 
und Dokumentation des Unter-
richts digitale Daten. Dasselbe 
gilt für die Kommunikation mit 
den Lernenden, dem Kollegium 
und den Eltern. Dabei sind unge-
sicherte Kommunikationswege 
zu meiden.

• Lehrpersonen bleiben auch als 
Privatpersonen im Internet. Auf 
ihren Fotos und Texten sind sie 
meist noch als Berufspersonen 
erkennbar und sind in diesem 
Sinne «öffentliche Personen». Es 
kann zu Manipulationen von 
Fotos, Adressen und Daten bis 
hin zu Cybermobbing kommen.

All diese Punkte zeigen: Lehrperso-
nen benötigen nicht nur persönliche 
Medienkompetenz für ihr pädago-
gisches Kerngeschäft im Unterricht, 
sondern auch spezifische Kenntnis-
se im Umgang mit Datensicherheit 
und Datenschutz. 

Lehrpersonen sollten also nicht 
nur wissen, wie sie WhatsApp, Face-
book, Software oder Webseiten nut-
zen können, sondern auch, wer wel-
che schulisch sensiblen Daten 
gegebenenfalls einsehen und kom-
binieren kann. Sie sollten auch wis-
sen, welche Daten öffentlichgestellt 
oder im Unterricht genutzt werden 
dürfen und welche nicht. Zudem 
sollten sie verstehen, warum gewisse 
Softwarelösungen und Plattformen 

für Kunden kostenfrei angeboten 
werden und was dies für deren Nut-
zungsbedingungen bedeutet.

Lehrplanmodul Medien  
und Informatik

Lehrpersonen müssen sich in der 
Aus- und Weiterbildung noch ver-
tiefter mit dem neuen Bereich 
«Medien und Informatik» im Lehr-
plan 21 beschäftigen, um dieses 
Lehrplanmodul in den kommenden 
Jahren erfolgreich umsetzen zu kön-
nen. Dafür sind die Pädagogischen 
Hochschulen zuständig und die Kan-

Digitale Geräte 
kommen im 

Unterricht 
immer häufiger 

zum Einsatz.

tone, die genügend Ressourcen 
bereitstellen müssen. 

Bis anhin gab es grosse Unter-
schiede zwischen den Kantonen. 
Während einige Kantone für die 
Medienerziehung eigene Lektionen 
in der Stundentafel reserviert haben, 
setzen andere auf eine lektionen-
übergreifende Vermittlung. In den 
kommenden Jahren wird es überall 
zu einer Aufwertung dieses wichti-
gen Kompetenzbereiches in den 
kantonalen Lehrplänen kommen.
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